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Mag. Paul Resetarics, MSc 

Legen von peripheren 

Venenverweilkanülen 

durch Angehörige des gehobenen 

Dienstes für Gesundheits- und 

Krankenpflege 
 

             

 

Gemäß § 15 Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG), BGBl. I Nr. 108/1997, in 

der geltenden Fassung, umfasst der mitverantwortliche Tätigkeitsbereich des gehobenen 

Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege die Durchführung diagnostischer und 

therapeutischer Maßnahmen nach schriftlicher ärztlicher Anordnung, wobei der Arzt/die 

Ärztin die Verantwortung für die Anordnung (Anordnungsverantwortung) und der/die 

Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege die 

Verantwortung für die Durchführung (Durchführungsverantwortung) der angeordneten 

Tätigkeit trägt.  

 

§ 15 Abs. 5 GuKG  

enthält eine demonstrative Aufzählung der in den mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich 

fallenden Tätigkeiten. Dies bedeutet, dass die angeführten Tätigkeiten nicht 

abschließend, sondern nur beispielhaft sind. In diesem Sinne sind weitere ärztliche 

Tätigkeiten unter den mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich subsumierbar, sofern sie 

vom Berufsbild des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege erfasst 

sind, einen vergleichbaren Schwierigkeitsgrad aufweisen, die entsprechenden Kenntnisse 

und Fertigkeiten in der Grundausbildung vermittelt beziehungsweise durch 

entsprechende Fortbildungen erworben wurden und nicht in den „Kernbereich“ des 

Berufsbildes eines anderen (nichtärztlichen) Gesundheitsberuf fallen.  
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Der mitverantwortliche Tätigkeitsbereich gemäß § 15 Abs. 5 GuKG umfasst 

insbesondere: 

 

1. Verabreichung von Arzneimitteln, 

2. Vorbereitung und Verabreichung von subkutanen, intramuskulären und 

intravenösen Injektionen, 

3. Vorbereitung und Anschluss von Infusionen bei liegendem Gefäßzugang, 

ausgenommen Transfusionen, 

4. Blutentnahme aus der Vene und aus der Kapillare, 

5. Setzen von transurethralen Blasenkathetern zur Harnableitung, Instillation und 

Spülung, 

6. Durchführung von Darmeinläufen und 

7. Legen von Magensonden 

 

Das Legen von peripheren Venenverweilkanülen ist nicht explizit in der beispielhaften 

Aufzählung des § 15 Abs. 5 GuKG ausgewiesen, weshalb an das Bundesministerium für 

Gesundheit vermehrt die Anfrage gerichtet wurde, ob es Angehörigen des gehobenen 

Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege erlaubt sei, periphere 

Venenverweilkanülen zu legen. 

 

Das Bundesministerium für Gesundheit stellte hierzu fest, dass aus fachlicher Sicht keine 

Bedenken dagegen bestehen, dass diese Tätigkeit vom gehobenen Dienst für 

Gesundheits- und Krankenpflege durchgeführt wird, sofern die entsprechenden 

Kenntnisse und Fertigkeiten durch das diplomierte Pflegepersonal erworben worden sind.  

Aus fachlicher Sicht ist das Legen von peripheren Venenverweilkanülen als logische 

Fortsetzung der Tätigkeiten gemäß § 15 Abs. 5 Z 2 (Vorbereitung und Verabreichung 

von subkutanen, intramuskulären und intravenösen Injektionen) und § 15 Abs. 5 Z 4 

(Blutentnahme aus der Vene und Kapillare) zu betrachten. Die Einschränkung, dass das 

Legen von peripheren Venenverweilkanülen (neben Ärzten/-innen) ausschließlich 

Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege im Bereich 

der Intensivpflege vorbehalten sein soll, ist aus fachlicher Sicht nicht gerechtfertigt, 

zumal diese ärztliche Maßnahme nicht auf den Intensivbereich beschränkt ist, sondern 

aus Sicht des Berufsbildes des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege 

in den mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich fällt.  
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Ausdrücklich ist darauf hinzuweisen, dass selbstverständlich die 

Anordnungsverantwortung ausschließlich beim Arzt/bei der Ärztin verbleibt. Angehörige 

des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege hingegen trifft einerseits im 

Zusammenhang mit der Durchführungsverantwortung eine Einlassungsfahrlässigkeit – 

d.h. folglich ist die Durchführung einer delegierten Tätigkeit abzulehnen und umgehend 

der delegierende Arzt/die delegierende Ärztin zu befassen, wenn im Rahmen der 

Übernahme delegierter ärztlicher Tätigkeiten Fragestellungen auftreten, die den eigenen 

Wissens- bzw. Ausbildungsstand überschreiten – und andererseits sind Angehörige des 

gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege im Rahmen der 

Fortbildungspflicht (§ 4 Abs. 2 GuKG) zum Erwerb der entsprechenden Kenntnisse und 

Fertigkeiten verpflichtet sind.  

 

Abschließend ist festzuhalten, dass die theoretischen und praktischen Kenntnisse und 

Fertigkeiten zum Legen von peripheren Venenverweilkatheter Bestandteil der 

Ausbildung zum gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege sind und ebenso 

in (innerbetrieblichen) Fortbildungsprogrammen vermittelt werden. Ebenso festzuhalten 

ist, dass der Dienstgeber im Rahmen seiner Zuständigkeit berechtigt ist, den 

Tätigkeitsbereich der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe – beispielsweise 

hinsichtlich des Legens von peripheren Venenwerweilkanülen durch den gehobenen 

Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege – einzuschränken.  

 

 

Quelle:  Österreichische Pflegezeitschrift (ÖGKV) – 66.Jahrgang, Nr. 2013 – Seite 30 
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